
Anlage 1 

Begriffsbestimmungen 

 

„Arm's-length-Prinzip“ bedeutet, dass sich nach diesem Grundsatz die Bedingungen des 

Rechtsgeschäfts zwischen den Vertragsparteien nicht von jenen unterscheiden dürfen, die bei 

einem Rechtsgeschäft zwischen unabhängigen Unternehmen festgelegt werden würden, und 

dass keine wettbewerbswidrigen Absprachen vorliegen. Wenn ein Rechtsgeschäft auf der 

Grundlage eines offenen, transparenten und diskriminierungsfreien Verfahrens geschlossen 

wird, wird davon ausgegangen, dass es dem Arm's-Length-Prinzip entspricht. 

 

„Beihilfe“ bezeichnet eine Maßnahme, die alle Voraussetzungen des Artikels 107 Absatz 1 

des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) erfüllt.  

 

„Beihilfeintensität“ bezeichnet die als Prozentsatz der beihilfefähigen Kosten ausgedrückte 

Höhe der Beihilfe vor Abzug von Steuern und sonstigen Abgaben.  

 

„Durchführbarkeitsstudie“ bezeichnet die Bewertung und Analyse des Potenzials eines 

Vorhabens mit dem Ziel, die Entscheidungsfindung durch objektive und rationale Darlegung 

seiner Stärken und Schwächen sowie der mit ihm verbundenen Möglichkeiten und Gefahren 

zu erleichtern und festzustellen, welche Ressourcen für seine Durchführung erforderlich wä-

ren und welche Erfolgsaussichten das Vorhaben hätte. 

 

„Einrichtung für Forschung und Wissensverbreitung“ bezeichnet Einrichtungen wie 

Hochschulen oder Forschungsinstitute, Technologietransfer-Einrichtungen, forschungsorien-

tierte physische oder virtuelle Kooperationseinrichtungen, unabhängig von ihrer Rechtsform 

(öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich) oder Finanzierungsweise, deren Hauptaufgabe darin 

besteht, unabhängige Grundlagenforschung, industrielle Forschung oder experimentelle Ent-

wicklung zu betreiben oder die Ergebnisse solcher Tätigkeiten durch Lehre, Veröffentlichung 

oder Wissenstransfer zu verbreiten. Übt eine solche Einrichtung auch wirtschaftliche Tätig-

keiten aus, muss sie über deren Finanzierung, Kosten und Erlöse getrennt Buch führen. Unter-

nehmen, die beispielsweise als Anteilseigner oder Mitglied bestimmenden Einfluss auf eine 

solche Einrichtung ausüben können, darf kein bevorzugter Zugang zu den von ihr erzielten 

Forschungsergebnissen gewährt werden.  

 

„Experimentelle Entwicklung“ bezeichnet den Erwerb, Kombination, Gestaltung und Nut-

zung vorhandener wissenschaftlicher, technischer, wirtschaftlicher und sonstiger einschlägi-

ger Kenntnisse und Fertigkeiten mit dem Ziel, neue oder verbesserte Produkte, Verfahren o-

der Dienstleistungen zu entwickeln. Dazu zählen zum Beispiel auch Tätigkeiten zur Konzep-

tion, Planung und Dokumentation neuer Produkte, Verfahren und Dienstleistungen. Die expe-

rimentelle Entwicklung kann die Entwicklung von Prototypen, Demonstrationsmaßnahmen, 

Pilotprojekte sowie die Erprobung und Validierung neuer oder verbesserter Produkte, Verfah-

ren und Dienstleistungen in einem für die realen Einsatzbedingungen repräsentativen Umfeld 

umfassen, wenn das Hauptziel dieser Maßnahmen darin besteht, im Wesentlichen noch nicht 

feststehende Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen weiter zu verbessern. Die experimen-

telle Entwicklung kann die Entwicklung von kommerziell nutzbaren Prototypen und Pilotpro-

jekten einschließen, wenn es sich dabei zwangsläufig um das kommerzielle Endprodukt han-

delt und dessen Herstellung allein für Demonstrations- und Validierungszwecke zu teuer 

wäre. Die experimentelle Entwicklung umfasst keine routinemäßigen oder regelmäßigen Än-

derungen an bestehenden Produkten, Produktionslinien, Produktionsverfahren, Dienstleistun-

gen oder anderen laufenden betrieblichen Prozessen, selbst wenn diese Änderungen Verbesse-

rungen darstellen sollten.  



„Forschungsinfrastruktur“ bezeichnet Einrichtungen, Ressourcen und damit verbundene 

Dienstleistungen, die von Wissenschaftlern für die Forschung auf ihrem jeweiligen Gebiet ge-

nutzt werden. Unter diese Definition fallen Geräte und Instrumente für Forschungszwecke, 

wissensbasierte Ressourcen wie Sammlungen, Archive oder strukturierte wissenschaftliche 

Informationen, Infrastrukturen der Informations- und Kommunikationstechnologie wie 

GRIDNetze, Rechner, Software und Kommunikationssysteme sowie sonstige besondere Ein-

richtungen, die für die Forschung unverzichtbar sind. Solche Forschungsinfrastrukturen kön-

nen nach Artikel 2 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 723/2009 des Rates vom 25. Juni 

2009 über den gemeinschaftlichen Rechtsrahmen für ein Konsortium für eine europäische 

Forschungsinfrastruktur (ERIC) „an einem einzigen Standort angesiedelt“ oder „verteilt“ (ein 

organisiertes Netz von Ressourcen) sein.  

 

„FuE-Vorhaben“ bezeichnet ein Vorhaben, das Tätigkeiten umfasst, die unter eine oder meh-

rere der festgelegten Forschungs- und Entwicklungskategorien fallen, und das darauf abzielt, 

eine genau definierte unteilbare Aufgabe ökonomischer, wissenschaftlicher oder technischer 

Art mit klar festgelegten Zielen durchzuführen. Ein FuE-Vorhaben kann aus mehreren Ar-

beitspaketen, Tätigkeiten oder Dienstleistungen bestehen und umfasst klare Ziele, die Tätig-

keiten, die zur Erreichung dieser Ziele durchzuführen sind (einschließlich der voraussichtli-

chen Kosten), und konkrete Vorgaben, anhand derer die Ergebnisse dieser Tätigkeiten festge-

stellt und mit den einschlägigen Zielen verglichen werden können. Wenn zwei oder mehr 

FuE-Vorhaben nicht eindeutig voneinander getrennt werden können und einzeln betrachtet 

keine Aussicht auf technologischen Erfolg haben, werden sie als ein einziges Vorhaben be-

trachtet.  

 

„Green Economy“ charakterisiert eine mit Natur und Umwelt im Einklang stehende, innova-

tionsorientierte Volkswirtschaft, die schädliche Emissionen und Schadstoffeinträge in alle 

Umweltmedien vermeidet, auf einer Weiterentwicklung der Kreislaufwirtschaft beruht und 

regionale Stoffkreisläufe so weit wie möglich schließt, den Einsatz nicht erneuerbarer Res-

sourcen absolut senkt (insbesondere durch eine effizientere Nutzung von Energie, Rohstoffen 

und anderen natürlichen Ressourcen und die Substitution nicht-erneuerbarer Ressourcen 

durch nachhaltig erzeugte erneuerbare Ressourcen), langfristig eine ausschließlich auf erneu-

erbaren Energien basierende Energieversorgung erreicht und die biologische Vielfalt sowie 

Ökosysteme und ihre Leistungen erhält, entwickelt und wiederherstellt. 

 

„Große Unternehmen“ sind Unternehmen, die die Voraussetzungen des Anhangs I der All-

gemeine Gruppenfreistellungsverordnung nicht erfüllen. 

 

„Immaterielle Vermögenswerte“ sind Vermögenswerte ohne physische oder finanzielle 

Verkörperung wie Patentrechte, Lizenzen, Know-how oder sonstige Rechte des geistigen Ei-

gentums. 

 

„Industrielle Forschung“ bezeichnet planmäßiges Forschen oder kritisches Erforschen zur 

Gewinnung neuer Kenntnisse und Fertigkeiten mit dem Ziel, neue Produkte, Verfahren oder 

Dienstleistungen zu entwickeln oder wesentliche Verbesserungen bei bestehenden Produkten, 

Verfahren oder Dienstleistungen herbeizuführen. Hierzu zählen auch die Entwicklung von 

Teilen komplexer Systeme und unter Umständen auch der Bau von Prototypen in einer Labo-

rumgebung oder in einer Umgebung mit simulierten Schnittstellen zu bestehenden Systemen 

wie auch von Pilotlinien, wenn dies für die industrielle Forschung und insbesondere die Vali-

dierung von technologischen Grundlagen notwendig ist. 

 



„Innovationsbeihilfe“ bezeichnet die Unterstützung von Innovationen durch die Vergabe ge-

zielter und effizienter Beihilfen. Sie soll Anreizcharakter für zusätzliche Investitionen haben 

und ist notwendig, um vorhandene Innovationshemmnisse zu überwinden.  

 

„Innovationsberatungsdienste“ bezeichnen Beratung, Unterstützung und Schulung in den 

Bereichen Wissenstransfer, Erwerb, Schutz und Verwertung immaterieller Vermögenswerte 

sowie Anwendung von Normen und Vorschriften, in denen diese verankert sind.  

 

„Innovationscluster“ sind Einrichtungen oder organisierte Gruppen von unabhängigen Part-

nern (beispielsweise innovative Unternehmensneugründungen, kleine, mittlere und große Un-

ternehmen, Einrichtungen für Forschung und Wissensverbreitung, gemeinnützige Einrichtun-

gen sowie andere miteinander verbundene Wirtschaftsbeteiligte), die durch entsprechende 

Förderung, die gemeinsame Nutzung von Anlagen, den Austausch von Wissen und Know-

how und durch einen wirksamen Beitrag zum Wissenstransfer, zur Vernetzung, Informations-

verbreitung und Zusammenarbeit unter den Unternehmen und anderen Einrichtungen des In-

novationsclusters Innovationstätigkeit anregen sollen.  

 

„Innovationsunterstützende Dienstleistungen“ bezeichnen die Bereitstellung von Büroflä-

chen, Datenbanken, Bibliotheken, Marktforschung, Laboratorien, Gütezeichen, Tests und Zer-

tifizierung zum Zweck der Entwicklung effizienterer Produkte, Verfahren oder Dienstleistun-

gen. 

 

„Innovative Unternehmen“ sind gemäß Artikel 2 der Allgemeinen Gruppenfreistellungsver-

ordnung Unternehmen, die anhand eines externen Gutachtens nachweisen können, dass sie in 

absehbarer Zukunft Produkte, Dienstleistungen oder Verfahren entwickeln werden, die neu 

oder verglichen mit dem Stand der Technik in dem jeweiligen Wirtschaftszweig wesentlich 

verbessert sind und die das Risiko eines technischen oder industriellen Misserfolgs in sich tra-

gen, oder deren Forschungs- und Entwicklungskosten in mindestens einem der drei Jahre vor 

Gewährung der Beihilfe mindestens 10 Prozent ihrer gesamten Betriebsausgaben ausmachen. 

Im Falle eines neugegründeten Unternehmens ohne abgeschlossenes Geschäftsjahr ist dies im 

Rahmen des Audits des laufenden Geschäftsjahres von einem externen Rechnungsprüfer zu 

testieren. 

 

„Investition“ bezeichnet die langfristige Bindung finanzieller Mittel in materiellen oder in 

immateriellen Vermögenswerten. 

 

„Kleine und mittlere Unternehmen“ oder „KMU“ bezeichnet Unternehmen, die die Vo-

raussetzungen des Anhangs I der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung erfüllen.  

 

„Klimaanpassung“ umfasst Initiativen und Maßnahmen, um die Empfindlichkeit natürlicher 

und menschlicher Systeme gegenüber tatsächlichen oder erwarteten Auswirkungen der Kli-

maänderung sowie damit verbundene Vulnerabilitäten zu verringern. Es können verschiedene 

Arten von Anpassungen unterschieden werden, darunter vorausschauende und reaktive, pri-

vate und öffentliche, autonome und geplante Anpassung. Beispiele sind die Erhöhung von 

Fluss- und Küstendeichen, der Einsatz von Pflanzen, die besser mit Temperaturschocks und 

Krankheiten umgehen können, die Entwicklung grüner Infrastruktur, Frühwarnsysteme für 

Extremereignisse oder adaptives Gewässermanagement. 

 

„Klimaresilienz“ beschreibt die Fähigkeit von sozial-ökologischen Systemen den Folgen des 

Klimawandels zu widerstehen, sich anzupassen oder zu transformieren ohne dass nachhaltige 

Entwicklung eingeschränkt wird. 



 

„Materielle Vermögenswerte“ umfassen Grundstücke, Gebäude und Anlagen, Maschinen 

und Ausrüstung.  

 

„Nachhaltige Kreislaufwirtschaft“ bezeichnet die Organisation des volkswirtschaftlichen 

Produktionsprozesses nach Möglichkeit in der Form geschlossener Kreisläufe. Die Kreislauf-

wirtschaft basiert auf einem Modell der Produktion und des Verbrauchs, bei dem bestehende 

Materialien und Produkte so lange wie möglich geteilt, geleast, wiederverwendet, repariert, 

aufgearbeitet und recycelt werden. Auf diese Weise wird der Lebenszyklus der Produkte ver-

längert. In der Praxis bedeutet dies, dass Abfälle auf ein Minimum reduziert werden. Nach-

dem ein Produkt das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, verbleiben die Ressourcen und 

Materialien so weit wie möglich in der Wirtschaft. Sie werden also immer wieder produktiv 

weiterverwendet, um weiterhin Wertschöpfung zu generieren. Maßnahmen der nachhaltigen 

Kreislaufwirtschaft stehen im Einklang mit den Vorgaben des Kreislaufwirtschaftsrechtes. 

 

„Organisationsinnovation“ bezeichnet die Anwendung neuer Organisationsmethoden in den 

Geschäftspraktiken, den Arbeitsabläufen oder Geschäftsbeziehungen eines Unternehmens; 

nicht als Organisationsinnovationen angesehen werden Änderungen, die auf bereits in dem 

Unternehmen angewandten Organisationsmethoden beruhen, Änderungen in der Manage-

mentstrategie, Fusionen und Übernahmen, die Einstellung der Anwendung eines Arbeitsab-

laufs, einfache Ersatz- oder Erweiterungsinvestitionen, Änderungen, die sich allein aus Verän-

derungen bei den Faktorpreisen ergeben, neue Kundenausrichtung, Lokalisierung, regelmä-

ßige, saisonale oder sonstige zyklische Veränderungen sowie der Handel mit neuen oder er-

heblich verbesserten Produkten.  

 

„Personalkosten“ sind die Kosten für Forscher, Techniker und sonstiges Personal, soweit 

diese für das betreffende Vorhaben beziehungsweise die betreffende Tätigkeit eingesetzt wer-

den.  

 

„Prozessinnovation“ ist die Anwendung einer neuen oder wesentlich verbesserten Methode 

für die Produktion oder die Erbringung von Leistungen (einschließlich wesentlicher Änderun-

gen bei den Techniken, den Ausrüstungen oder der Software); nicht als Prozessinnovation an-

gesehen werden geringfügige Änderungen oder Verbesserungen, der Ausbau der Produktions- 

oder Dienstleistungskapazitäten durch zusätzliche Herstellungs- oder Logistiksysteme, die 

den bereits verwendeten sehr ähnlich sind, die Einstellung eines Arbeitsablaufs, einfache Er-

satz- oder Erweiterungsinvestitionen, Änderungen, die sich allein aus Veränderungen bei den 

Faktorpreisen ergeben, neue Kundenausrichtung, Lokalisierung, regelmäßige, saisonale und 

sonstige zyklische Veränderungen sowie der Handel mit neuen oder erheblich verbesserten 

Produkten. 

 

„Umweltschutzniveau über Unionsnormen hinausgehend“: Investitionen, die Unterneh-

men in die Lage versetzen, über Normen der Europäischen Union (EU-Normen) hinauszuge-

hen oder bei Fehlen solcher Normen den Umweltschutz zu verbessern. Investitionen zur früh-

zeitigen Anpassung an künftige EU-Normen haben keinen unmittelbaren Einfluss auf das 

Funktionieren der Energiemärkte.  

 

„Umweltstudie“ ermittelt, mit welchen Investitionen Verbesserungen im Umweltschutz er-

zielt werden können. 

 

„Unternehmensneugründungen“ sind nicht-börsennotierte, kleine Unternehmen, deren Ein-

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573899/EPRS_BRI%282016%29573899_EN.pdf


tragung ins Handelsregister höchstens fünf Jahre zurückliegt, die nicht die Tätigkeit eines an-

deren Unternehmens übernommen haben, die noch keine Gewinne ausgeschüttet haben und 

nicht durch Zusammenschluss gegründet worden sind. Bei Unternehmen, die nicht zur Eintra-

gung in das Handelsregister verpflichtet sind, kann entweder der Zeitpunkt, zu dem das Unter-

nehmen seine Wirtschaftstätigkeit aufnimmt, oder der Zeitpunkt, zu dem es für seine Tätigkeit 

steuerpflichtig wird, als Beginn des Fünfjahreszeitraums erachtet werden. 

 

„Wirksame Zusammenarbeit“ bezeichnet die arbeitsteilige Zusammenarbeit von mindestens 

zwei unabhängigen Partnern mit Blick auf einen Wissens- oder Technologieaustausch oder 

auf ein gemeinsames Ziel, wobei die Partner den Gegenstand des Verbundprojekts gemein-

sam festlegen, einen Beitrag zu seiner Durchführung leisten und seine Risiken und Ergebnisse 

teilen. Die Gesamtkosten des Vorhabens können von einem oder mehreren Partnern getragen 

werden, so dass andere Partner von den finanziellen Risiken des Vorhabens befreit sind. Auf-

tragsforschung und die Erbringung von Forschungsleistungen gelten nicht als Formen der Zu-

sammenarbeit. 

 

„Wissenstransfer“ bezeichnet jedes Verfahren, das abzielt auf die Gewinnung, die Erfassung 

und den Austausch von explizitem und implizitem Wissen, einschließlich Fertigkeiten und 

Kompetenzen in sowohl wirtschaftlichen als auch nichtwirtschaftlichen Tätigkeiten wie For-

schungszusammenarbeit, Beratungsleistungen, Lizenzierung, Gründung von Spin-offs, Veröf-

fentlichungen und Mobilität von Forschern und anderem Personal, das an diesen Maßnahmen 

beteiligt ist. Neben dem wissenschaftlichen und technologischen Wissen umfasst der Wissen-

stransfer weitere Arten von Wissen wie beispielsweise Informationen über die Anwendung 

von Normen und Vorschriften, in denen sie verankert sind, und über die realen Einsatzbedin-

gungen und Methoden der Organisationsinnovation sowie die Verwaltung von Wissen im Zu-

sammenhang mit der Feststellung, dem Erwerb, dem Schutz, der Verteidigung und der Nut-

zung immaterieller Vermögenswerte. 

 


